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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von

Montag/ den 8 Dee. 1802. Drittes

Gesetzgebender Rath/ 22. Nà
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Polizeycommißion, bctrcs'
send bcu Gesetzcsvorschlag über die Fremden.)

Die Commißion hat hicmit die Ehre Ihrem Auf-
trage entsprechend, Ihnen das Ergicbniß ihrer Berath-
schlagung vorzulegen.

Die Bemerkung des V- R. über den 2. §. betrist
den.absichtSwidrigm Sinn, den das Perbindungswort
und in diesem §. veranlaßt, da es ncmlich scheinen

dürfte als wenn nur dann ein Hmnathschei» erforderlich
wäre, wenn Niederlassung verbunden mit Gcwcrbtrieb
auf eigne Rechnung, verlangt würde, nicht aber wenn
eine dieser Ausübungen allein begehrt würde. Die
Commißion hat diese Bemerkung allerdings richtig be-

funden und schlägt Ihnen also vor, den §. mit der
Abänderung, welche der V. R. angegeben, anzunehmen.

Ebenso hat Ihre Commißion den Bemerkungen des

V. R. über den ; §. ihrelh Beyfall nicht verjagen
können und schlägt Ihnen daher folgenden neuen z. §.

vor. (Siehe unten das Gesetz.)
Beym §. zeigt der V. R. Schwierigkeiten gegen

die Legalisation der Heimalhscheine.
Wahr ist es, daß nicht immer und fast niemals die

höchste Stelle, welche der Ausdruck La n des 0 br 1 q-
k<it anzudeuten scheint, selbst legalist«; und Ihre
Commißion räth Ihnen daher zur Abänderung dieses §.
in Absteht auf den Ausdruck Landesobrigkeit, jedoch
mid Beybehaltung «'einer übrigen Bestimmungen, denn
der Grund, welchen der V. N. wider dieselben von
der Verlegenheit der Verwaltungskammern hernimmt,
haltet nicht Stich, wenn man erwäget, daß ohne alle
Legalijatio c die Vcrw. Kammern noch viel verlegener
über die Aechlheit der Heimalhscheine werden müßten.

er und Ufteri.

Quartal. Den i? Frimäre lX.

Nach dem 8. als dem lezten über die Bedin.
gungen für die Niederlassung, bringt der V. R. den

y. §, seines Gesetzesentwurfs vom r. Sept. ins Kebächl-
niß, und nach einigen Bemerkungen verlangter, ohne

im Gesetz eine Abänderung vorzuschlagen, der gcsctzg.

Rath möchte den §. des Allianztraklals bestimmt er-
läutern.

Ob Sie diesem Wunsch entsprechen und über diesen

Gegenstand eintreten wollen, das überlässt Ihre Com-
mißion Ihrem eignen weilen Ermessen, und der Ve-
richterstalter wird, nachdem über die Abänderungen
des Gcsetzvorschlags abgesprochen seyn wird, Ihnen
diesen Antrag des V. N. vorlesen und es dann Ihnen
überlassen, ob und wenn Sie darüber berathschlagen
wollen.

Von der Nützlichkeit dessen, was der V. N. über
den y. H. bemerkt, hat steh Ihre Commißion nicht
überzeugen könne». Sie denkt, der Gesetzgeber habe
der Willkühr der Verw. Kammern gern einigen Spiel,
räum gestattet, damit ste Rücksichten nehmen können
auf Umstände, welche das Gesetz nicht vorsehen kann
und um ja freylich dem Extreu, des frühern Gesetzes
etwas entgegen zu setzen, welches die schädliche Ver-
mchrung fremder Ansttzer oder Gewerbepftischer und Krä-
mer erschwert und dem Unheil, welches dieses Geietz
und das Gesetz der lindcdingten Gcwerdsfecyhcit verur-
sachten, Schranken «ezt, und aber noch lange kein cntge,
gciigcsezlcs Extrem ist.

Die Ungleichheit der Systeme der Verwaltungskam,
mern, welche der V. R. hcsürchlet, schreckte Ihre
Commißion gar nicht. Sie sshl im Gegentheil gerne,
wenn unter enrgegengestzten Umständen an einem Ort
die Erlaubniß zu Trcibung von Gewerben leichter er-
langt werden kann, wo die Lokalität ihre Nolhwcn.
digkcit und ihren Vortheil nach sich zieht und die an
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einem andern Orte schädlich oder i'ibcrstüßiq wären.

Ihre Commißion ralhel Ihnen also an / diesen §. un-
verändert zum zweyle-mialc zum Gesetz zu erheben.

Der Bemerkung des V. N. über den 10 §. kann

nach der Meinung Ihrer Commißion ohne Nachtheil
entsprochen werden, daher also dieser §. folgendermaßen

abzuändern ist. Siehe Gesetz,

Hingegen kann Ihnen Ihre Commißion nicht am

rathen, in die Bemerkung über den 12, § einzutreten.

Die Beschwerde, die tarin gerügt wird, ist klein und

die angesessenen Fremden können leicht und werden

gern um bürgergleichcn Schutz und Erwcrbsrechtc zu

haben, diese kleine Abgabe bezahlen. Die Commißion
zchlägt Ihnen also vor, diesen §. ohne Abänderung
anzmichmen.

Der Bemerkung über den 14. stimmt Ihre Com-

mißion durchaus den, und wünscht, daß ihr durch

folgende Abfassung des Z. entsprochen werde. (Siehe
Gesetz.

Die Bemerkung des V. R. betreffend die Ausnah,

wen, welche wegen dem 24 tz. für die Meß- und

Markibcsuchcr zu machen wären, hat Ihrer Commis-

ston vollkommen richtig geschienen und Sie trägt Ihnen
daher an, diesen H folgendermaßen abgeändert anzu. >

nehmen. (S. Gesetz

Hingegen bat Ihre Commißion den Borsch lau, diese

Bewilligungen den Mmüzipalttäcen zu überlassen, Ih-
nen anzuralhen nicht über sich nehmen wollen, weil sie

keinen Grund einsieht, solche Bewilligungen zu crleich-

kern oder zu vermehren.

Was endlich die Bemerkung über den az. §. betrist,

so haltet es Ihre Commißion für überilüsug, deßwegen

eine Abänderung vorzuschlagen, weil der ganze §. auf
dem Grundsatz des wechselseitigen Gegcnrechts beruhet.

Der Gesetzvorschlag wird hieraus vom Rathe in sol-

gender Abfassung zum Gesetze erhoben:
G c se tz.

Der gesetzgebende Rath,
Nach Verlesung der Botschaft das Vollziehungsvaths

vom i. Herbstmonat lezihin, über einige zu lassende

Abänderungen in dem Gesetz vom 29, Weinmonat >798

wegen Niederlassung der Fremden in Helvetic», und

nach Anhörung seiner Polizeycommißion;

In Erwägung, daß jenes Gesetz seinen Endzweck

nur sehr unvollkommen erreichte;

In Erwägung, daß zu Verhütung des Schadens,

den die Anssdinng einer grossen Anzahl Fremder,
welche k.ine, ökonomische Sclbststäudigkeil haben, dem

Land verursachen würde, bestimmtere Einschränkungen
vorgeschrieben werden müssen;

verordnet:
1. Das Gesetz vom 29. Weinm. >798 über die Nie.

d.riassung der Fremden ist hiermit zurückgenommen.
2. Jeder Fremde, der sich in Helvetic» hausyädlich

ni.derlassn oder auch ohne dieß cm Gcwerd auf
eigene Rechnung treiben will, ist gehalten, sich zu

dem Ende mit einem Erlaubniß,et,eine zu versehen.

z. Wenn ein nicbt angesessener Fremder sich in Hel-
vciien verheyrathcn und feinen Aufenthalt im Lande

fortsetzen will, so soll er sich mit einem Niedcrlas-
snngs - Erlaubniß,cheine versehe», und es soll keine

Ehe eines nicht angeicssencn Fremde», der seiucii

Aufenthalt im Lande fortsetzen will, ohne die Vor«

Weisung eines solche» Niederlassungsscheius, oder

wenn er weiter zu ziehen gedenkt, ohne die Dorwei.
sung eines Hcimarhscheins emgcsi'gncl werden.

4. Um diese Erlaubniß zur Niederlassung zu erlangen,

wird die Vorweisung eines glaubwürdige» Zeugnisses

der guten Aufführung, so wie die Hinterlegung
eines Hrimaischriiis erfordert.

5. Unter Heimathschein wird ein von der eigenen

Ortsebngkeit des Fremden ausgestellter und gehörig

legalisierter össeiuiicher Akr verstanden, wodurch

derselbe, gleichwie allsällig dessen Familie, a!S

Angehörige seines Heimatbsorls erklärt werden, und

ihnen die Aufnahme treibst zu jeder Zeit förmlich

zugesichert wird.
6. In Ermanglung eines Heimathscheins kann eine

Geldhinteriage oder Bürgschaft die Sleae desselben

ersetzen.

7. Diese Gcldhinterlage ist für einen Unverhcuralhctcn

von i2oo Fr., für einen Verheuratheten von >60°

Franken, und dient zur Sicherheit, daß der(Zrcmbe,

der sich in Helvetic» »iederiäßl, dem Staate mib

der betreffenden Gemeinde richt zur Last fallen werbe

8. Wenn der Fremde Bürgschaft zu stellen rorzicdd

so soll sie von zwey in dieser Eigenschaft aiinchwii«

ehe» Bürgern ausgestellt werden, welche für bit

im 7lcn Art. bestimmte Summe mit ihrem A^r-

mögen hasten.

9 Die Eriheilmig der Niedcrlass>iiigs>cl)eme kömmt

den Vcrwaltungskammern jeder innttt dem lim-

fange des Cantons, zu.

iv. Bey der Verabfolgung der NiederlcsslMgsiAM

werden die Verwaltungskammern die HcimMY'

scheine, das Zeugniß guter Aufführung, GelbzM
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terlage oder Bürgschastszcrtcl zu Handen nehmen/

und so lange hinter sich behalten als die dagegen

ausgefertigten Niederlassungsscheine in Kraft sind /

und ihnen nicht wieder zugestellt werden,

li. Der Niederlassungsschein soll die förmliche Be-

scheinigunq enthalten, daß der Heimathschein / das

Zeugniß guter Aufführung und die Geldhinterlage

oder Bürgschaftszettel wirklich hinter der Vcrwal-
lungskammer liegen. Es soll auch darin die Gc-

meiiide, in der sich der Fremde niederlassen will/
namentlich ausgejezt/ und so oft der Niederlassung^

orc von ihm verändert wird/ zu dem Ende eine

neue Erlaubniß ausgewirkt werden.

i!. Die angestsscnen Fremden sollen diese Niedcrlas-
suiigsscheme allmhrlich bey den Verwallungskam-
«nern erneuern und bey den Munizipalilaten ihres

Wohnorts visieren lassen. Auch sollen die ange-
sessenen Fremden/ welche auf ihre Heimarhscheinc
eine Niederlassuugsbewilligung erhalten haben/ gc.
halten seyn, von 10 zu 10 Jahren diese Hejmarh-
scheine in ihrer H.imalh erneuern zu lassen.

i;. Wen» eine Vcrwaltungskammer, ohne vorher-

gegangene Erfüllung der vorgeschriebenen Bedin-
gunqen/ Erlaubnißscheine zur Niederlassung aus.
stellen würde/ so und die Mitglieder derselben samt

und sonders für iede dem Lande von daher zufal-
lende Last veran?wortlich.

14. Wenn ein Fremder durch wiederholtes/ Ruhe
und Ordnung störendes Betraaen in der Gc-
meinde / in der er angesessen ist/ sich der

erhaltenen Erlaubniß unwürdig macht/ so sollen

die Vcrwaltnngskammern / wenn die betreffenden
Munizipalitäten sich bey ihnen beklagen, diese Kla,
gen untersuchen / und wenn sich dieselben gegrün-
bet finde«/ einem solchen tic Erlaubniß zurückzie-
Heu / und ihn aus der Gemeinde/ und aus dem
Lande w isen; auch kann keine Verwaltnngska n.
mer einem Fremde«/ dem auf Begehren irgend einer
Gemeinde im Lande, wegen odgemeldten Ursache»/
der Niederlassungsschein zurückgezogen worden wäre/
serners eine Nieberlassungserlaudniß bewilligen.

15. Für die Ertheilung jedes ersten Niederlassungs-
schemes / wird eine Gebühr entrichtet/ die nicht
unter sechszehn / und nicht über acht und vierzig
Echw. Franken gefegt werden darf Diele Ge-
bühr >vll von der Verwalrungskammer / je nach
ben V rmögenstlmstänven des Fremde»/ und der
Etntcäglichkit scmcs Gewerbes, bestimmt werden.

16. Für die Erneuerung eines solchen Erlaubnißschcins^'

welche die Abänderung eines NiederlassungSortes'

sey es in dem uemlichcn Canlone oder aus einem

Canton in den andern nothwendig macht / wird
ohne Unterschied des Vermögens / eine Gebühr

voit 4 Schw. Fr. bezahlt.

17. Für die jährliche im >2tcn Artikel verordnete

Erneuerung dieser Scheine/ soll jedes Jahr die Ge-

bühr von 2 Schw. Fr. entrichtet werden.

18. Die eine Hälfte der Erlaudnisigcbiihr soll jedes-

mal zu Handen der Nation bezoacn / die andere

Hälfte aber in die Mnnizwalirälskasse des Ortes,
wo sich der Fremde niederlassen will/ abgegeben

werden.

iy. Die Verwaltungskammcrn sollen alljährlich der

vollziehenden Gewalt ein Vcrzeichniß d,r im Can?

ton angesessenen Fremden überhaupt / besonders aber

derjenigen einsenden, welchen sie erst Niederlassungs-

Bewilligungen ertheil: haben, und in diestn Vor-
zeichnisscn, den Stand, das Gewerbe und die

Kenntnisse derselben anzeigen.

20. Die Nicderlassungscrlaubniß giebt dem Fremden
das Recht, sich in der zu dem Ende bestimmten

Gemeinde, mit Feuer und Licht anzusiedeln, wie
die helvetische» Bürger, nach den bestehenden Ge-

seyen, Gewerbe zu treiben, unb liegende Güter
anzukaufen.

2 l. Der angesessene Fremde ist allen öffentlichen Lasten

und Abgaben sie mögen zu Handen des Staats oder
einer Gemeinde ausgelegt werden, so wie überhaupt
den Gesetzen des Landes gleich dem hclv. Bürger,
unterworfen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Gesunder Menschenverstand über die'

Kunst Völker zu beglücken. Eine'
M 0 r qen g a de alle» Vö i k e r n, V 0 l ks-
regicrern, Priestern, Lehrern) El--
tern u n d F r e u n d c n ber g e g e n w à r''
tigcn und künftigen G e n e r a l i on c ip
d a r g e r eicht mit warmem Bruder-
gcfühle von ihrem Freunde unld
W e l t m i t d ü r g c r A n d r, M 0 se r. Ge-
drukt im Lande der Freyheit für das Iaht der-

Gegenwart und die Zeit der Zukunft. 8. S. 277)-

Da wir bereits im St. 178 die ausführliche'Inhalts^
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